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Um 1900 setzte bei der Zuger Polizei ein Moderinisierungsprozess ein, der 
bis heute anhält. Nach und nach wurden neue Arbeitswerkzeuge und Hilfs-
mittel eingeführt, welche eine zeitgemässe Polizeiarbeit ermöglichten. Der 
Landjäger wandelte sich allmählich zum modernen Polizisten. Schon damals 
standen den Zuger Polizisten wertvolle «Werkzeuge» zu Fahndung und  
Ermittlung zur Verfügung, die Polizeiarbeit sah aber grundlegend anders aus.

Blank gezogen bei Radau

Die Schaffung eines kantonalen Landjä-
gerkorps geht auf das Jahr 1804 zurück. In 
den 1890er Jahren wurde der Begriff 
«Landjäger» allmählich abgelöst durch  
«Polizeisoldat», die Bevölkerung sprach be-
reits von Polizei und Polizisten. Erst mit 
der Polizeiverordnung vom 30. Juli 1925 
wurde der Begriff «Landjäger» jedoch offi-
ziell aus dem Polizeiwortschatz gestrichen.
Der Polizei oblagen die Handhabung der 
öffentlichen Sicherheit sowie der Schutz 
von Eigentum und Personen. Einen erheb-
lichen Teil ihrer Arbeitszeit verwendeten 
die Polizeisoldaten in den Jahrzehnten vor 
und nach 1900 für Gefangenentransporte. 
Zwischen 300 und 500 Personen – rund 
90 % einfache «Vaganten» und «Bettler» 
und etwa 10 % Strafgefangene und Personen, 
die steckbrieflich gesucht worden waren – 
galt es jährlich zu befördern. Mit dieser 
Tätigkeit erfüllte die Polizei immer noch 
die klassische Landjäger-Aufgabe aus der 
Entstehungszeit des Korps, «herrenloses 
Gesindel» aus dem Kantonsgebiet zu ent-
fernen. Die Polizei führte ab den 1880er 
Jahren jährlich aber auch 600 und mehr 
Einvernahmen und Verhöre durch – eine 
Tätigkeit, die der modernen Polizeiarbeit 
zuzurechnen ist. Zudem kümmerte sich 
die Kantonspolizei jährlich um rund 50 
Diebstahlsdelikte, je zwei Dutzend Fälle 
von Körperverletzungen und Sittlichkeits-

vergehen, je etwa ein Dutzend Fälle von 
Ruhestörung und Übertretungen des Wirt-
schaftsgesetzes sowie eine wachsende 
Zahl von Unfällen, in die Eisenbahn, Velos 
und – ab den 1920er Jahren – auch Autos 
verwickelt waren. 

Stationierung und Streifendienst
1905 bestand das kantonale Polizeikorps 
aus 14 Mann. Diese waren jeweils so ge-
nannten Stationskreisen zugeordnet, also 
Gemeinden, in denen sie Wohnsitz zu neh-
men hatten. Grundsätzlich war für jede 
Gemeinde ein Polizist angestellt, nur Baar 
und die Stadt Zug verfügten über zwei bzw. 
drei Landjäger. Der Polizeidienst für Neu-
heim wurde von Baar aus besorgt. Alle 
sechs bis acht Jahre wurden die Polizisten 
den Gemeinden neu zugeteilt.
Mit Ausnahme von Zug und Baar bestan-
den keine eigenen Polizeilokale. Wollte 
man die Polizei kontaktieren, so suchte 
man den jeweiligen Polizisten in seiner 
Wohnung auf. Deshalb sollte die Wohnung 
auch möglichst zentral gelegen sein, idea-
lerweise an der Land- oder Hauptstrasse. 
Die Polizisten hatten in ihrem Stations-
kreis täglich eine vorgeschriebene 
Marschroute abzulaufen oder mit dem 
Velo abzufahren. Dieser Streifendienst 
musste in einem Dienstbüchlein getreulich 
protokolliert werden.

Nicht nur Routine
Häufig bestand die Polizeiarbeit aus Routi-
ne und geordneten Abläufen. Vermeintli-
che Routinesituationen konnten sich aber 
auch dramatisch entwickeln. Als eine Poli-
zeipatrouille im März 1918 im «Gasthaus 
zur Post» in Steinhausen die gesetzlich 
vorgeschriebene Polizeistunde durchset-
zen wollte, wurde sie von den alkoholisier-
ten Gästen attackiert und aus der Gast-
stätte gedrängt. Ein angetrunkener Gast 
schlug einem Polizisten eine Flasche über 
den Kopf und verletzte ihn dabei so schwer, 
dass er sich in ärztliche Behandlung bege-
ben musste. Der zweite Polizist wähnte 
sich derart in Bedrängnis, dass er «blank 
zog», also seinen Polizeidegen zückte. Der 
in Zug angeforderten Verstärkung gelang 
es schliesslich, zwei Rädelsführer festzu-
nehmen. Weil diese sich aber weigerten, 
mit der Polizei zu Fuss zurück auf den Pos-
ten zu folgen, mussten die Polizisten noch 
ein Fuhrwerk organisieren, um die Radau-
brüder ins Gefängnis nach Zug überführen 
zu können.
Im November 1907 wollte ein Kantonspoli-
zist auf einer Kontrollfahrt über den Raten 
einen ihm verdächtig erscheinenden Mann 
kontrollieren. Dieser zückte unvermittelt 
einen Revolver und tötete den Polizisten 
mit einem gezielten Kopfschuss.
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Die Polizeifahndung
Erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde 
die auch in der Zentralschweiz übliche 
Kennzeichnung von Straffälligen mittels 
Brandmarkung oder Verstümmelung (etwa 
das Schlitzen eines Ohres, daher «Schlitz-
ohr») abgeschafft. Neu eingeführt wurden 
Verbrecherbücher, die möglichst genaue 
Beschreibungen der gesuchten Personen 
enthielten. In diesen Signalementen wur-
den nicht nur die Grösse des Gesuchten 
und das Aussehen seiner Kleidung be-
schrieben, sondern oft auch der Zustand 
seiner Zähne. Gerade das Gebiss war 
längst nicht immer vollständig und konnte 
deshalb häufig als eigentliches oder zu-
sätzliches Identifikationsmerkmal dienen. 
Die Landjäger sollten nach Personen Aus-
schau halten, auf welche die entsprechen-
de Beschreibung zutraf. Alle Polizisten hat-
ten einmal pro Monat in Zug – im zentralen 
Polizeiwachtlokal im Gefängnis – Bericht 
zu erstatten. An diesen Rapporten wurden 
die neuen Steckbriefe ausgehändigt oder 
Signalemente von gesuchten Personen 
kommuniziert, die sich die Polizisten in ihr 
Dienstbüchlein einzutragen hatten.
Auch das Telefon wurde für Fahndungs-
zwecke genutzt. Der zentrale Polizeipos-
ten in Zug verfügte ab 1886 über einen Te-
lefonanschluss. Als sich ein wegen 
Unterschlagung gesuchter Kaufmann im 
September 1917 mit dem Zug von Zürich 
nach Zug absetzte, avisierte die Zürcher 
Kantonspolizei per Telefon ihre Kollegen in 
Zug. Bei Eintreffen des Zuges erwarteten 
diese den Flüchtigen schon am Bahnhof 
und konnten auch die unterschlagene 
Summe von 5000 Franken sicherstellen.

Pflichteifrige Bevölkerung
Ein wichtiger «Helfer» der Polizei war auch 
die Bevölkerung selber. Weitaus häufiger 
als heute suchten Zivilpersonen Recht und 
Ordnung selber durchzusetzen, ohne die 
Polizei einzuschalten. Der Gedanke der Ei-

Die Schautafel diente als Instruktion für jene Polizisten, die anthropometrische Messungen vorzunehmen 
hatten. Die Daten waren nur zuverlässig, wenn sie immer und überall gleich erhoben wurden.
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gengefährdung spielte dabei vielfach keine 
Rolle. Oft sanktionierte die Bevölkerung 
gewisse Vergehen gleich selber «mit der 
Haselrute» bei den Jungen und mit einer 
«Tracht Prügel» bei Erwachsenen. Von einer 
Anzeige bei der Polizei wurde dafür häufig 
abgesehen.
Als im Februar 1891 gegen 1 Uhr nachts 
ein Einbrecher in die Einwohnerkanzlei 
Baar eindrang, wurde er vom Schulabwart 
bemerkt, der dort vorübergehend seine 
Dienstwohnung hatte. Dieser bewaffnete 
sich kurzerhand mit einem «Totschläger» 
und einem Säbel und hielt selber «bewaff-
nete Nachschau». Der Dieb wurde in die 
Flucht geschlagen und die später eintref-
fende Polizei konnte nur noch das Ein-
bruchswerkzeug – Beil, Bohrer und Kerze – 
sicherstellen.

Der Polizist – (k)eine Respektsperson!
Ein neu eintretender Polizist sollte mindes-
tens 20 Jahre alt und militärdiensttauglich 
sein, über einen einwandfreien Leumund 
verfügen, des Lesens und Schreibens kun-
dig und gesund und kräftig gebaut sein. 
Vom künftigen Polizisten wurden Ver-
schwiegenheit und Zuverlässigkeit erwartet. 
Dazu sollte er sich tunlichst des Spielens, 
Trinkens und anderer Leidenschaften ent-
halten. Ausgeschriebene Stellen waren – 
wohl wegen der nicht sonderlich guten Be-
zahlung, den langen Dienstzeiten und der 
abverlangten Disziplin – nicht sehr begehrt: 
Auf eine Stellenausschreibung meldeten 
sich jeweils nur sechs bis zwölf Bewerber. 
Die Ausbildung der neu in den Polizeidienst 
Getretenen bestand in einer kurzen Dienst-
einweisung, einer praktischen Instruktion 
durch ältere Polizeikameraden und 
schliesslich durch «learning by doing». 
Um die Disziplin im Polizeikorps zu erhö-
hen, wurden zunehmend militärische Füh-
rungsstrukturen, Instruktionsformen und 
Rituale eingeführt. Auf diesen Prozess 
geht auch die polizeiinterne Nutzung des 
Begriffs «Polizeisoldat» zurück.

Im Auftreten nach aussen sollte der Poli-
zist damals insbesondere als Respekts- 
und nicht als Vertrauensperson wahrge-
nommen werden. Nicht immer vermochten 
die Polizisten aber die in sie gesetzten ho-
hen Erwartungen zu erfüllen. 1910 führte 
etwa die Gemeinde Menzingen Klage beim 
Regierungsrat über den bei ihr stationier-
ten Kantonspolizisten. Dieser führe «einen 
sehr unsoliden Lebenswandel». Er trinke 
bereits am Morgen, sei während seines 
Dienstes schon im Strassengraben liegend 
aufgefunden worden und am Kirchweihfest 
sei es ihm wegen seines alkoholisierten 
Zustandes nicht mehr gelungen, einen 
Raufhandel zu schlichten. Die Beanstan-
dungen führten schliesslich zur Ablösung 
des Ordnungshüters. 

Schritte in die Moderne
1904 nahm das schweizerische Centralpo-
lizeibureau – das spätere Bundesamt für 
Polizei – in Bern seine Arbeit auf. Dieses 
gab ab 1905 den Schweizerischen Polizei-
anzeiger heraus, ein zentrales Fahndungs-
blatt, das auch in Zug Verwendung fand. 
Zugleich übernahm das Büro die neue Auf-
gabe der Führung der anthropometrischen 
Zentralregistratur. Für die Gewinnung des 
so genannten anthropometrischen Signa-
lements wurden unter anderem die Kör-
pergrösse, die Sitzhöhe, die Länge und 
Breite des Kopfes, die Länge des linken 
Fusses und des linken Unterarms sowie 
des rechten Ohres vermessen. Für die ein-
deutige Identifikation eines Menschen wa-
ren mindestens elf verschiedene Körper-
masse erforderlich. Ab Ende 1905 nahm 
die Kantonspolizei erste anthropometri-
sche Vermessungen vor und begann, auch 
Fingerabdrücke zu nehmen. Beim daktylo-
skopischen Verfahren wurden meist die 
Abdrücke der Fingerkuppen der rechten 
und linken Hand abgenommen, selten 
auch jene der Handballen. Die Verwertung 
der Fingerabdrücke fusste auf der Erkennt-
nis, dass sich die Hautmuster im Laufe des 

Lebens nicht verändern, bei jedem Men-
schen einzigartig sind und sich nach Haut-
verletzungen wieder identisch bilden.
Anfang 1908 bot das Eidgenössische Justiz- 
und Polizeidepartement in Bern einen «Inst-
ruktionskurs für Polizeimänner» an, in wel-
chem die anthropometrische Vermessung, 
die Daktyloskopie und die Polizeifotografie 
als Fahndungs- und Ermittlungsmittel vor-
gestellt wurden. Die Kriminalitätsbekämp-
fung galt in der föderalistischen Schweiz 
als kantonale Angelegenheit und (ver-
meintliche) Zentralisierungsversuche und 
das Drängen von aussen nach Modernisie-
rung wurden argwöhnisch beobachtet. 
Nach einigem Zögern und einer Umfrage 
bei anderen Kantonen, ob diese ebenfalls 
am Kurs teilnehmen würden, entschloss 
sich der Kanton Zug zur Teilnahme und 
entsandte den ranghöchsten uniformier-
ten Polizeibeamten, einen Unteroffizier im 
Range eines Wachtmeisters. Der Kursin-
halt vermochte offenbar zu überzeugen, 
denn nach der Durchführung des Kurses 
nahm die Zahl der anthropometrischen 
Vermessungskarten (teilweise mit Finger-
abdrücken) zu. Die Auswertung der anthro-
pometrischen und daktyloskopischen Daten 
konnte die Zuger Polizei nicht selber vorneh-
men. Die entsprechenden Erfassungskarten 
wurden immer im Doppel angelegt, ein Ex-
emplar wurde an das Centralpolizeibureau 
übermittelt. Anthropometrische Vermes-
sung und Fingerabdruck-Abnahme wurden 
(nicht nur) in Zug vorwiegend bei Auslän-
dern vorgenommen. Beide Methoden dien-
ten insbesondere der Wiedererkennung von 
auswärtigen Gewohnheitstätern, die schon 
mehrfach «vom Pfad der Tugend» abgekom-
men waren und national oder gar internati-
onal tätig waren. Hierzu zählten auch mobi-
le Bevölkerungsgruppen, im damaligen 
Jargon «Vagabunden», «Vaganten», «Land-
streiche» und «Zigeuner». Herumlungern 
und Kleinkriminalität wurden als eigentliche 
Bedrohung der katholisch geprägten bür-
gerlichen Ordnung wahrgenommen.
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Erste Polizeifotos – jeweils Porträtfotos 
von Straftätern von der Seite und von  
vorne  – entstanden in Zug 1899. Die Poli-
zei verfügte damals noch nicht über die 
Mittel, solche Fotos selber anzufertigen 
und zu entwickeln. Deshalb wurden für die 
Erstellung von Polizeifotos ortsansässige 
Atelierfotografen beigezogen.

Neues Gefängnis
Pro Jahr wurden aus den unterschiedlichsten 
Gründen jeweils mehrere hundert Personen 
polizeilich festgehalten – Transportgefange-
ne nur für einige Stunden, Untersuchungsge-
fangene für mehrere Tage und verurteilte 
Straftäter für einige Wochen, Monate oder 
gar Jahre. Der Bau einer modernen Haftan-
stalt war dringend erforderlich. Am 16. 
Mai 1883 wurde das neue, aus zwei Ge-
bäuden bestehende Gefängnis auf der Aa-
mühlematte in Zug seiner Bestimmung 

übergeben. Im Verwaltungsbau befanden 
sich zwei Wohnungen – eine für den Ge-
fängniswärter bzw. ab 1905 für den Wacht-
meister des Landjägerkorps. Die andere 
Wohnung war für die drei Ingenbohler 
Schwestern bestimmt, welche mit der Ge-
fängnishaushaltung betraut waren. Im sel-
ben Gebäude waren auch der zentrale 
kantonale Polizeiposten, Büros und ein 
Verhörraum untergebracht. Im Gefängnis-
gebäude, das mit dem Verwaltungstrakt 
durch einen Gang verbunden war, befan-
den sich die Männer- und Frauenzellen, 
Wäscherei und Küche sowie ein Arbeits-
raum. 

Weitere Professionalisierung
1935 erhielt das kantonale Polizeikorps  
einen eigenen Polizeikommandanten, 1940 
wurden eine spezielle Verkehrspolizei und 
1943 eine eigentliche Kriminalpolizei ge-

schaffen. In den 1940er Jahren beschaffte 
man das erste (und für lange Jahre einzige) 
Polizeiauto und 1958 das erste Polizei- 
motorrad. 1967 trat die erste Polizeibeamtin 
in den Dienst der Zuger Polizei.

Ignaz Civelli
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Diese anthropometrische Karte wurde im Januar 1906 in Zug erstellt. Die Polizisten hatten dazu von der rechten Hand der zu identifizierenden Person 
vier Fingerabdrücke genommen und 11 Körpermasse erhoben. Zudem wurde ein Porträtfoto erstellt. Als zusätzliche Erkennungsmerkmale wurden auf 
der Rückseite der Karte mehrere Tätowierungen und Narben vermerkt.
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